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Gestern vorpnittag im Landtag: 

Staatliche Pensionsversicherung 
Diskussion um Wahrung der Verhältnismässigkeit zur privaten Wirtschaft 

Mehr als zwei Stunden lang zogen sich 
gestern Mittwoch vormittag im Landtag 
die Diskussionen über die künftige Aus
gestaltung der Pensionsversicherung und 
Sparkasse für die Beamten, Angestellten 
und Lehrer hin. In der vor allem von den 
Abgeordneten Noldi Frommelt und Ar
min Meier (FBP) sowie vom Regierungs
chef geführten Debatte, ging es den bei
den Abgeordneten insbesondere um die 
Wahrung der Verhältnismässigkeit zwi
schen der staatlichen Pensionsversiche-
rung und den entsprechenden Einrichtun
gen der Privatwirtschaft. 

Ausgelöst wurde die Diskussion im 
Rahmen der vorgesehenen zweiten Le
sung der Regierungsvorlage, die bereits 
in der Sitzung vom 29. September in 
mehreren Punkten umstritten war. Schon 
damals wurde vom Abgeordneten Noldi 
Frommelt der Antrag auf Bildung einer 
Kommission zur Klärung der verschiede
nen offenen Fragen (Problematik der 
Überversicherung, Garantie des Besitz
standes auch bei veränderten Wirtschafts
bedingungen) in Aussicht gestellt. Die 
Regierung brachte inzwischen einen Be
richt zu den aufgezeigten Problemen ein, 
der vom Abgeordneten Noldi Frommelt 
indessen nicht als geeignet empfunden 

faßt Edelsteine 

wurde, um die aufgetretenen Bedenken 
aus der Welt zu schaffen. 

Antrag auf Bildung einer Kommission 
Folgerichtig stellte Noldi Frömmelt zu 

Beginn der zweiten Lesung seinen Antrag 
und löste damit die eingangs erwähnte 
Diskussion aus. Noldi Frommelt wurde 
vom Abgeordneten Armin Meier unter
stützt. Auch FBP-Fraktionssprecher Dr.  
Peter Marxer sprach sich nach den einge
henden Diskussionen, die eigentlich im
mer mehr ungeklärte Frageq an den Tag 
brachten, für die Bildung einer Landtags
kommission zur Bereinigung der Regie
rungsvorlage aus. 

Nach einem zehnminütigen Sitzungs
unterbruch wollte die VU-Fraktion dem 
FBP-Antrag unter diesen drei Bedingun
gen zustimmen: 
• Geprüft wird die Frage der Unabän

derlichkeit des Besitzstandes, und 

«Übergeordnete, staatspolitische 
Gründe» sind dafür ausschlaggebend, 
dass der Landesfürst als Staatsoberhaupt 
von allen Steuern und Abgaben befreit 
ist. Der Staat entlastet den Fürsten damit 
auch von einem Teil der ständigen Auf
wendungen, die diesem aus seiner 
Stellung erwachsen. Nachdem die Steuer
befreiung des Landesfürsten bis heute 
aber in sehr unterschiedlicher Form gere
gelt ist und es demzufolge an einer klaren 
Ubersicht mangelt, möchte die Regie
rung in einem neuen Gesetz nun klare 
Richtlinien erlassen. In die Steuerbefrei
ung soll dabei auch der Erbprinz einbezo
gen werden. 

In ihrem Bericht an den Landtag, der 
sich wohl noch dieses Jahr mit der Geset
zesvorlage befassen wird, präzisiert die 
Regierung, dass es sich hier nicht «um 
neue Befreiungen von der Abgabepflicht, 
sondern um die einheitliche gesetzesmäs-
sige Verankerung der bereits bestehen
den verstreuten abgaberechtlichen Rege
lungen und Praktiken» handelt. 

Erläuterungen zur Gesetzesvorlage 
In den Erläuterungen zur Gesetzesvor

lage präzisiert die Regierung, dass es Ab
sicht des Gesetzes ist, den Landesfürsten 

• die Problematik, die sich aus der heute 
möglichen Überversicherung gibt. 

• Drittens sollte die Kommission ver
pflichtet werden, ihre Arbeit bis späte
stens zur letzten Landtagssitzung die
ses Jahres abzuliefern. 

«Wir sind doch keine Schulmeister» 
FBP-Sprecher Dr. Peter Marxer unter

strich, dass er prinzipiell nichts gegen die 
Absicht einzuwenden habe, dass die 
Kommission bis Ende des Jahres mit ih
rer Arbeit fertig sein sollte. Und es sei 
der V U  mit ihrer Mehrheit in der Kom
mission ja auch freigestellt, deren Arbeit 
zu beenden, wann immer sie dies für rich
tig erachte. Als konkrete Bedingung 
wollte Dr. Peter Marxer diese Frist je
doch auf keinen Fall akzeptieren: «Wir 
kennen ja die Arbeit, die auf die Kom
mission zukommt heute noch gar nicht 
und können den Abgeordneten und der 

und den Erbprinzen von den öffentlichen 
Abgaben des Staates und der Gemeinden 
zu befreien. Weiter heisst es dort u. a.: 

In konsequenter Weise ist ebenfalls die 
fürstXche Domäne (vgl. Art. 100 der Ver
fassung) und sind Stiftungen wie die Fürst 
von Liechtenstein-Stiftung-, die dem Für
sten zur Erfüllung seiner monarchischen 
und familiären Obliegenheiten dienen, 
von den Abgaben zu befreien. Keiner 
Abgabenbefreiung unterliegen dagegen 
verselbständigte Unternehmungen, an 
denen der Landesfürst, die fürstliche Do
mäne oder die genannten Stiftungen le
diglich beteiligt sind. 

Definition von Abgaben und Gebühren 
Unter öffentlicher Abgabe sind sowohl 

sämtliche Steuern, welche vorausset
zungslos an den Staat zu bezahlen sind, 
als auch Kausalabgaben, welche das Ent
gelt für eine Leistung des Staates zu be
zahlen sind, zu verstehen. Nach der heu
tigen Verwaltungsrechtslehre sind jedoch 

Regierung ja nicht vorschreiben, in wel
cher Zeit sie ihre Arbeit durchzuführen 
haben. Ausserdem bin ich kein Schulmei
ster», fügte Dr. Marxer wörtlich hinzu. 

Noldi Frommelt wies seinerseits auf 
den grossen Umfang der aufgeworfenen 
Fragen und auf die Komplexität des Pro
blems hin, das die Vorschrift einer zeitli
chen Frist problematisch mache. Land
tagsvizepräsident Dr. Gerard Batliner 
meldete grundsätzliche Bedenken an der 
Rechtmässigkeit einer zeitlichen Fristen
setzung für Abgeordnete an, die ja frei 
entscheiden können müssen. 

Angesichts der vorgerückten Stunde -
die Uhr zeigte inzwischen schon 12.10 
Uhr an - vertagte der Landtagspräsident 
auf Antrag von VU-Sprecher Dr. Franz 
Beck die Entscheidung über die Bildung 
einer Landtagskommission auf den Be
ginn der Nachmittagssitzung (um 14.30 
Uhr). 

nicht alle an die öffentliche Hand zu ent
richtenden Geldleistungen, auch wenn sie 
zum Teil als «Gebühren» bezeichnet wer
den, als öffentliche Abgaben zu betrach
ten. Nach diesem Gesetz sollen die ge
nannten Berechtigten von allen Verwal
tungsabgaben (Verwaltungs-, Stempel-
und Rechtsgebühren) befreit sein. Nicht 
darunter fallen Leistungen, welche man 
allgemein als «Benützungsgebühren» be
zeichnet und mehr einem privatrechtli
chen Entgelt gleichkommen wie z. B.  
Gebühren der PTT, Gebühren für Was
ser und Abwasser, Kehrichtgebühren, 
Gebühren für Energie, die von öffentlich
rechtlichen Anstalten geliefert wird. 
Nicht als öffentliche Abgaben im Sinne 
dieses Gesetzes sind auch Beiträge ge
mäss einem amtlichen Kostenverteilungs
plan bei einer Bodenverbesserung oder 
einer Baulandumlegung zu betrachten. 
Hier handelt es sich materiell um eine 
Kostenverteilung bzw. Kostenumlegung 
auf die beteiligten Grundeigentümer. 

Landtag 
Die Beschlüsse von 
gestern Mittwoch vormittag 

Der Landtag fasste in seiner öf
fentlichen Sitzung von gestern Mitt
woch vormittag folgende Be
schlüsse: 
• Das Kindergeld und die Ge
burtszulagen werden gemäss An
trag erhöht. Die Kinderzulagen be
tragen neu 100 Franken (früher 90 
Franken) für Kinder bis zum 18. Al
tersjahr. Das entsprechende Ge
setz soll auf den 1. Januar 1982 in 
Kraft treten. 
• Die Gesetzesvorlage über die 
Neufassung des Invalidenversiche
rungs-Gesetzes wurde in zweiter 
und dritter Lesung behandelt und 
einstimmig gutgeheissen. 
• Die Gesetzesvorlage über die 
Pensionsversicherung für Beamte, 
Staatsangestellte und Lehrer wird 
zur Abklärung noch offener Fragen 
an eine Landtagskommission über
wiesen, der die Abgeordneten: 
Dr. Franz Beck, Ludwig Seeger und 
Franz Meier (VU) sowie Noldi 
Frommelt und Armin Meier (FBP) 
angehören. Der Landtag gibt dem 
Wunsche Ausdruck, die Kommis
sionsarbeit noch bis zur letzten 
Landtagssitzung dieses Jahres ab-
zuschliessen. Diesen Beschluss 
fasste das Parlament zu Beginn 
seiner Sitzung von gestern Mitt
woch nachmittag (siehe auch Leit
artikel in der heutigen Ausgabe). 

junge [ßÜBEP 
Jugendtreffen 
am 15. Januar 1982 
im Gemeindesaal Eschen 

Das schon zur Tradition gewor
dene FBP-Jugendtreffen, das erst
mals zu Beginn des Jahres 1974 
stattfand und seither mit einer einzi
gen Unterbrechung jedes Jahr wie
derholt wurde, findet dieses Mal am 
Freitag, den 15. Januar 1982 um 
20.00 Uhr im Gemeindesaal 
Eschen statt. Als Tanz- und Unter
haltungskapelle konnte erneut das 
Martin Biedermann-Septett (früher 
Sextett) verpflichtet werden. Die 
junge FBP, die in diesen Tagen mit 
den Vorbereitungsarbeiten für das 
Jugendtreffen 1982 beginnt, möch
te schon heute alle jungen und 
junggebliebenen Leute im Lande 
auf den Termin aufmerksam ma
chen und sie recht herzlich zur Teil
nahme am Jugendtreffen im 
Eschner Gemeindesaal einladen. 
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Steuerbefreiung des Landesfürsten 
Neuordnung der gesetzlichen Grundlage unter Einbezug des Erbprinzen 
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Nach der Aufhebung der Freizügigkeit zur Schweiz 

Gegenseitigkeit als relative Grösse 
Scheiterte ein gerechtes Anliegen Liechtensteins an mangelnder Durchsetzungskraft? 

Die schweizerisch-liechtensteini
sche Vereinbarung über die Freizü
gigkeit aus dem Jahre 1963 basiert 
auf Gegenseitigkeit. Das gleiche 
nimmt auch der Notenwechsel vom 
19. Oktober 1981 für sich in An
spruch, welcher die uneinge
schränkte Freizügigkeit wieder auf
hebt. Seit diesem Datum sind 
Schweizer, die in Liechtenstein 
wohnen und arbeiten wollen, grund
sätzlich den gleichen Zulassungs
bestimmungen unterstellt, wie alle 
anderen Ausländer. Dies gilt umge
kehrt auch für Liechtensteiner in der 
Schweiz. Oberflächlich betrachtet, 
ist das Gegenrecht, die Gegenseitig
keit also gewahrt. Nimmt man aber 
die objektiven Zahlen, dann sieht 
die Sache doch ziemlich anders aus. 

Denn die rund 1800 Liechtensteiner, 
die Ende 1980 in der Schweiz lebten, 
machen bezogen auf die Gesamtein
wohnerzahl der Eidgenossenschaft 
(6.4 Millionen) lediglich 0,03 Prozent 
aus. Umgekehrt stellen die Schweizer, 
die zum Zeitpunkt des Notenwechsels 
am 19. Oktober in Liechtenstein leb

ten, mit rund 4300 Personen auf eine 
Gesamtbevölkerung von 26 000 Ein
wohnern einen Anteil von rund 16,5 
Prozent! 

Die unterschiedlichen Einwohner
zahlen und Grössen der beiden Ver
tragsländer bringen es von vorneher
ein mit sich, dass die angestrebte Ge
genseitigkeit von vorneherein nur eine 
relative Grösse sein kann. Denn selbst 
wenn morgen alle in Liechtenstein le
benden Liechtensteiner in die Schweiz 
ziehen würden, würde sich dadurch 
der Anteil an der Gesamteinwohner
zahl der Schweiz (bei 16 000 liechten
steinischen Zuzüglern) auf lediglich 
0,25 Prozent und damit unmerklich er
höhen. 

Die Verhältnismässigkeit Schweiz-
Liechtenstein ist also nach effektiven 
Zahlen gemessen in keinem Falle ge

geben. Die einzig gerechte Lösung wä
re, die Freizügigkeit für Liechtensteiner 
in Richtung Schweiz mindestens so 
weit offenzulassen, bis die gleiche Zahl 
von Liechtensteinern in der Schweiz 
lebt, wie heute Schweizer in Liechten
stein leben. 

Selbst dann würde die anteilsmässi-
ge Prozentzahl von Liechtensteinern in 
der Schweiz erst zwei Stellen hinter 
dem Komma, etwa bei 0,4 Prozent fi
gurieren; gegen mehr als 16 Prozent 
Schweizer Bevölkerungsanteil in 
Liechtenstein! 

Die Schweiz - so hiess es seinerzeit 
im Landtag - sei auf diesen Vorschlag 
schlicht und einfach nicht eingegan
gen. Man muss aber eher dje Befürch
tung haben, dass die liechtensteini
sche Sache in Bern nicht mit dem nöti
gen Nachdruck unterbreitet worden ist. 

Denn gerade die Schweiz ist internatio
nal bekannt und geschätzt ob ihres 
historisch gewachsenen Verständnis
ses für Minderheiten. Sie ist zwar als 
harter aber ebenso als korrekter Ver
handlungspartner bekannt. Es fällt 
deshalb nicht leicht, einfach hinzuneh
men, dass die Schweiz keinerlei Be
reitschaft gezeigt habe, die zahlen-
mässig vorgegebene Benachteiligung 
Liechtensteins bei jeder Form der Ge
genseitigkeit in ihre Überlegungen mit 
einzubeziehen. 

Die Forderung nach Beibehaltung 
der Freizügigkeit in Richtung Liechten
stein-Schweiz bis zu dem Punkt, da 
die effektive Zahl der Liechtensteiner in 
der Schweiz jener der Schweizer in 
Liechtenstein entspricht, war nicht an-
massend, sondern wäre in jeder Hin
sicht gerecht gewesen. 

Nachdem um diese gerechte liech
tensteinische Forderung in Bern nicht 
mehr gekämpft wurde, ist die Ungleich
heit und UnVerhältnismässigkeit auch 
nach effektiven Zahlen festgeschrie
ben worden: zum Nachteil der Liech
tensteiner, die in Hinkunft in der 
Schweiz Arbeit und Wohn recht su
chen. Wenn wirdies heute und morgen 
auch noch nicht als Nachteil empfin
den, so kann sich dies erfahrungsge-
mäss schnell ändern. Denn so froh wir 
in der Vergangenheit und noch heute 
darüber sein müssen, dass wir mit Hilfe 
der bei uns lebenden Schweizer eine 
blühende Wirtschaft im Lande aufbau
en konnten und können, so schnell 
könnten wir wieder auf den schweizeri
schen Arbeitsmarkt angewiesen sein, 
um unsere Existenz zu sichern. 

Dass wir uns diese Chance für die 
Zukunft weitgehend verbaut haben, 
wird in die Verantwortlichkeit jener 
liechtensteinischer Politiker fallen, die 
bereit waren, einen sehr hohen, ja zu 
hohen Preis für die Optik eines trügeri
schen, innenpolitischen Erfolges zu 
zahlen. 


